
 
 

 
Anmeldung zur Hauptversammlung 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß 

§ 15 Abs. 4 unserer Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der 

Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) in 

deutscher oder englischer Sprache. 

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 

Stimmrechts ist nachzuweisen. Als Nachweis reicht eine in Textform in deutscher oder 

englischer Sprache erstellte Bescheinigung des in- oder ausländischen Intermediärs aus. 

Der Nachweis hat sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Versammlung, d. h. 

auf den 29. April 2026, 24:00 Uhr (MESZ), zu beziehen. 

Der Berechtigungsnachweis und die Anmeldung müssen der Gesellschaft bis spätestens 

am 7. Tag vor der Hauptversammlung, d. h. bis 14. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), unter 

folgender Adresse zugehen: 

init innovation in traffic systems SE 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

Bitte beachten Sie, dass es aufgrund veränderter Postlaufzeiten zu Verzögerungen bei der 

Zustellung kommen kann. Wir empfehlen daher eine frühzeitige Anmeldung 

Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des 

Nachweises weitere Nachweise zu verlangen. Wird dieser Nachweis nicht in gehöriger 

Form erbracht, kann der Aktionär von der Gesellschaft zurückgewiesen werden. 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung und die 

Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes 

erbracht hat. Dabei richtet sich die Berechtigung zur Teilnahme und der 

Stimmrechtsumfang ausschließlich nach dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Mit dem 

Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. 

Veräußerungen nach dem Nachweisstichtag haben für das gesetzliche Teilnahme- und 

Stimmrecht des Veräußerers keine Bedeutung. Ebenso führt ein zusätzlicher Erwerb von 

Aktien der Gesellschaft nach dem Nachweisstichtag zu keinen Veränderungen bezüglich 

des Teilnahme- und Stimmrechts. Wer zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzt 
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und erst danach Aktionär wird, ist nicht teilnahme- und stimmberechtigt. Die Anmeldestelle 

wird nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes den 

Aktionären die Eintrittskarten für die Teilnahme an der Hauptversammlung übersenden. 

Beigefügt finden sich eine Möglichkeit zur weisungsgebundenen Stimmabgabe in Textform 

sowie Zugangsdaten zum InvestorPortal der init SE, das ebenfalls die weisungsgebundene 

Stimmabgabe bis 18:00 Uhr (MESZ) am Vortag der Hauptversammlung, d. h. bis 20. Mai 

2026, 18:00 Uhr (MESZ), ermöglicht. 

Hinweis für Intermediäre:  

Die Anmeldung zur Hauptversammlung, die Stimmabgabe (auch durch Bevollmächtigte), 

die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft benannte 

Stimmrechtsvertreter und die Bevollmächtigung Dritter können gemäß § 67c AktG auch 

über Intermediäre gemäß SRD II in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU 

2018/1212) im ISO 20022 Format (z. B. über SWIFT, CMDHDEMMXXX) an die 

Gesellschaft übermittelt werden. Für eine Anmeldung per SWIFT ist eine Autorisierung über 

die SWIFT Relationship Management Application (RMA) erforderlich. 
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